
990 GBl. vom 23. Dezember 2021 Nr. 42

Sechste Verordnung der Landesregierung 
zur Änderung der Corona-Verordnung

Vom 17. Dezember 2021

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit §§ 28 und 28 a 
Absätze 7 und 8 in Verbindung mit Absatz 1 des Infek-
tionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), 
das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. De-
zember 2021 (BGBl. I S. 5162, 5168) geändert worden 
ist, wird verordnet:

Artikel 1

Die Corona-Verordnung vom 15. September 2021 (GBl. 
S. 794), die zuletzt durch Verordnung vom 14. Dezember 
2021 (notverkündet gemäß § 4 Satz 1 des Verkündungs-
gesetzes und abrufbar unter https://www.baden-wuert 
temberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-
corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

 1. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 a wird wie folgt gefasst:

 »(1a) Soweit in Teil 2 der Zutritt zu den dort ge-
nannten Einrichtungen oder Angeboten im Rah-
men der verfügbaren und zulässigen Kapazi täten 
nur für immunisierte Personen nach Vorlage eines 
Antigen- oder PCR-Testnachweises gestattet ist, 
gilt dies nicht für

1. geimpfte Personen, deren Nachweis hinsichtlich 
des Vorliegens einer vollständigen Schutzimpfung 
nicht länger als 6 Monate zurückliegt,

2. genesene Personen,

3. geimpfte oder genesene Personen, die eine Auf-
frischungsimpfung erhalten haben, oder

4. Personen, für die keine Empfehlung der Ständi- 
gen Impfkommission hinsichtlich einer Auffri-
schungs impfung besteht.«.

b) In Absatz 2 Nummer 1 werden die Wörter »ge- 
än dert durch Artikel 20 a des Gesetzes vom  
22. November 2021 (BGBl. I S. 4906, 4915)« 
durch die Wörter »zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5175)« 
ersetzt.

 2. § 6 a wird wie folgt gefasst:

 »§ 6a

 Verfahren zur Nachweisüberprüfung;  
 Digitale Prüfverfahren

 (1) Die zur Überprüfung von Nachweisen im Sinne 
des § 6 Absatz 1 Verpflichteten haben die nach den 
Regelungen des Teils 2 vorzulegenden Test-, Impf- 
oder Genesenennachweise zum Zwecke der Identi-
tätsprüfung mit den Personalien der nachweis pflich-
tigen Person abzugleichen, sofern nicht die Identität 

anderweitig bekannt ist. Hierzu haben die nachweis-
pflichtigen Personen ein amtliches Ausweisdokument 
vorzulegen. 

 (2) Die nach den Regelungen des Teil 2 zur Vorlage 
eines Test- oder Genesenennachweises Verpflichteten 
haben diesen in deutscher, englischer, französischer, 
italienischer oder spanischer Sprache in verkörperter 
oder digitaler Form vorzulegen. Impfnachweise sind 
in durch elektronische Anwendungen auslesbarer 
Form (EU-COVID-19-Zertifikat) vorzulegen. 

 (3) Die zur Überprüfung von Nachweisen im Sinne 
des § 6 Absatz 1 Verpflichteten haben die nach Ab - 
satz 2 Satz 2 vorzulegenden Impfnachweise mittels 
elektronischer, dazu vorgesehener Anwendungen zu 
verifizieren, die die Echtheit der Signatur des Zertifi-
katsausstellers mit dem Stand der Technik entspre-
chenden Methoden überprüfen. Dabei darf die Ver-
arbeitung der in dem Nachweis nach Absatz 2 Satz 2 
enthaltenen personenbezogenen Daten nur lokal in 
dem von der prüfenden Person verwendeten Endgerät 
und nur soweit und solange erfolgen, wie es zur Durch-
führung einer Sichtkontrolle des von der An wendung 
angezeigten Prüfergebnisses erforder lich ist.

 (4) Die Pflicht zur Vorlage eines durch elektronische 
Anwendungen auslesbaren Impfnachweises gilt nicht 
für Personen, die keine Bürgerinnen oder Bür ger 
eines Mitgliedstaats der Europäischen Union sind, 
keinen Wohnsitz innerhalb der Europäischen Union 
haben und außerhalb der Europäischen Union geimpft 
worden sind. Diese Personen können auch einen 
Impfnachweis in verkörperter Form zum Zwecke des 
Zutritts zu Einrichtungen und Angeboten nach Maß-
gabe des Teils 2 vorlegen, sofern dieser die Anfor- 
de rungen des § 4 Absatz 2 Nummer 1 erfüllt. In  
diesen Fällen entfällt die Pflicht zur Verifikation nach 
Absatz 3.«.

 3. § 8 Absatz 4 wird durch folgende Absätze 4 bis 6 
ersetzt:

 »(4) Die Erhebung und Speicherung kann auch in 
einer für den zur Datenverarbeitung Verpflichteten 
nicht lesbaren Ende-zu-Ende-verschlüsselten Form 
nach dem Stand der Technik erfolgen. Soweit die 
Datenverarbeitung auf diese Weise erfolgt, gilt 
Absatz 2 mit der Maßgabe, dass der zur Datenver- 
ar beitung Verpflichtete nur sicherstellen muss, dass 
die Anwesenheit jeder Person von der digitalen 
Anwendung erfasst und gespeichert wird, sofern die 
digitale Anwendung die Eingabe der in Absatz 1 
genannten Datenarten verlangt.

 (5) Die Pflicht zur Datenverarbeitung nach Absatz 1 
entfällt in Bezug auf solche Anwesende, die das 
Angebot des zur Datenverarbeitung Verpflichteten 
zur Nutzung einer digitalen Anwendung annehmen, 
die ohne Speicherung personenbezogener Daten 
durch den zur Datenverarbeitung Verpflichteten eine 
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 5. In § 10 Absatz 1 werden nach dem Wort »Sportveran-
staltungen« die Wörter »und Kongresse« eingefügt.

 6. § 14 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter »Messen, Aus-
stellungen und Kongressen,« gestrichen.

bb) In Satz 3 werden nach den Wörtern »Archiven 
ist« die Wörter »abweichend von Satz 1 im-
munisierten Besucherinnen und Besuchern in 
der Alarmstufe II ohne Vorlage eines Anti gen- 
oder PCR-Testnachweises und« einge fügt und 
nach dem Wort »Besuchern« die Wörter »ab-
weichend von Satz 1« gestrichen.

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1 a einge fügt:

 »(1 a) Der Betrieb von Messen und Ausstellungen 
ist

1. in der Basisstufe zulässig, wobei nicht-immu-
nisierten Besucherinnen und Besuchern der 
Zutritt zu geschlossenen Räumen nur nach 
Vorlage eines Antigen- oder PCR-Testnach-
weises gestattet ist,

2. in der Warnstufe zulässig, wobei nicht-immu-
nisierten Besucherinnen und Besuchern der 
Zutritt zu geschlossenen Räumen nur nach 
Vorlage eines PCR-Testnachweises gestattet 
ist; im Freien ist nicht-immunisierten Be-
sucherinnen und Besuchern der Zutritt nur 
nach Vorlage eines Antigen- oder PCR-Test-
nachweises gestattet,

3. in der Alarmstufe zulässig, wobei nicht-immu-
nisierten Besucherinnen und Besuchern der 
Zutritt nicht gestattet ist,

4. in der Alarmstufe II untersagt.«.

 7. § 17 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 4 wird wie folgt gefasst:

»Zur Grundversorgung zählen 

1. der Lebensmitteleinzelhandel, einschließlich 
Wochenmärkte, Getränkehandel, Direktver-
markter, Metzgereien, Bäckereien, Kondito-
reien und Ausgabestellen der Tafeln,

2. Apotheken, Reformhäuser, Drogerien, Sani-
tätshäuser, Orthopädieschuhtechniker, Hör-
geräteakustiker, Optiker, Babyfachmärkte, 

3. Tankstellen, 

4. Reise- und Kundenzentren des öffentlichen 
Personenverkehrs, 

5. der Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf, Post-
stellen, Paketdienste, Banken und Sparkassen, 

6. Reinigungen und Waschsalons, 

7. Bau- und Raiffeisenmärkte, Blumengeschäfte, 
Gärtnereien, Gartenmärkte, Baumschulen so-
wie Verkaufsstätten für Weihnachtsbäume, 
Futtermittel und Tierbedarf.«.

Benachrichtigung der Nutzerinnen und Nutzer dieser 
Anwendung im Falle eines positiven Testergeb- 
nisses bei einer anderen, gleichzeitig anwesenden 
Per son ermöglicht. In diesem Fall hat der zur Da-
tenverar beitung Verpflichtete sicherzustellen, dass 
die digitale Anwendung ordnungsgemäß genutzt, 
insbesondere die Anwesenheit jeder Person von der 
digitalen Anwendung erfasst und gespeichert wird.

 (6) Wird eine Pflicht zum Führen einer Anwesen-
heitsdokumentation nach den Absätzen 4 oder 5 
 vorgesehen, ist alternativ eine analoge Erhebung von 
Kontaktdaten der betroffenen Person zu ermög-
lichen.«.

 4. § 9 wird wie folgt gefasst:

 »§ 9

 Private Zusammenkünfte und  
 private Veranstaltungen

 (1) Private Zusammenkünfte und private Veranstal-
tungen sind für nicht-immunisierte Personen zulässig

1. in der Basisstufe ohne Beschränkung,

2. in der Warnstufe nur mit Angehörigen eines Haus-
halts und fünf weiteren Personen,

3. in der Alarmstufe nur mit Angehörigen eines 
Haushalts und einer weiteren Person.

 Immunisierte Personen sowie Personen, die noch 
nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben oder sich 
aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen kön-
nen oder für die keine Impfempfehlung der Ständigen 
Impfkommission besteht, bleiben bei der Ermittlung 
der nach Satz 1 zulässigen Personenzahl und Haus-
halte unberücksichtigt.

 (2) In der Alarmstufe II sind private Zusammenkünfte 
und private Veranstaltungen, an denen eine nicht-
immunisierte Person teilnimmt, nur mit Angehörigen 
eines Haushalts und einer Person eines weiteren 
Haushalts zulässig. Private Zusammenkünfte und 
private Veranstaltungen von immunisierten Personen 
sowie Personen, die sich aus medizinischen Gründen 
nicht impfen lassen können oder für die keine Impf-
empfehlung der Ständigen Impfkommission besteht, 
sind in der Alarmstufe II mit einer Personenzahl von 
höchstens 50 Personen in geschlossenen Räumen 
und mit einer Personenzahl von höchstens 200 Per-
sonen unter freiem Himmel zulässig. Personen bis 
zur Vollendung des 18. Lebensjahres bleiben bei der 
Ermittlung der nach den Sätzen 1 und 2 zulässigen 
Personenzahl und Haushalte unberücksichtigt. 

 (3) Paare, die nicht zusammenleben, gelten als ein 
Haushalt.

 (4) Bei sozialen Härtefällen oder Zusammenkünf- 
ten oder Veranstaltungen zu ähnlich gewichtigen  
und unabweisbaren Zwecken gelten die in den Ab-
sätzen 1 und 2 genannten Beschränkungen nicht.«.
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b) Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

 »7.  entgegen § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummern 2 oder 
3 oder Absatz 2 eine private Veranstaltung 
unter Überschreitung der zulässigen Personen-
zahlen oder Haushalte abhält,«.

c) In Nummer 9 werden nach den Wörtern »§ 14 
Absatz 1 Satz 1 Nummern 1, 2 oder 4, Satz 3 oder 
4,« die Wörter »§ 14 Absatz 1a Nummern 1  
oder 2,« eingefügt und die Wörter »§ 17 Absatz 2 
Satz 1 Nummern 1 oder 3 oder Satz 3« durch die 
Wörter »§ 17 Absatz 2 Satz 1 Nummern 1 oder 3 
oder Sätze 2 und 3« ersetzt.

d) In Nummer 11 a werden nach den Wörtern »§ 11 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 3« die Wörter », § 14 
Absatz 1 a Nummer 4« und nach dem Wort 
»Weihnachtsmarkt« die Wörter », eine Messe 
oder Ausstellung« eingefügt.

e) In Nummer 14 werden nach dem Wort »Ein-
richtung« das Wort »oder« durch ein Komma 
ersetzt und nach dem Wort »Verkehrswesens« die 
Wörter »oder eine Messe oder Ausstellung« 
eingefügt.

f) Nach Nummer 17 a wird folgende Nummer 17 b 
eingefügt:

 »17 b.  entgegen § 17 c Satz 1 ein Verwaltungs-
gebäude der kommunalen Verwaltung ohne 
Vorlage eines auf ihn ausgestellten Test-
nachweises betritt,«.

g) In Nummer 18 werden die Wörter »zugänglich 
macht« durch die Wörter »auf Verlangen vorlegt« 
ersetzt.

13. In § 25 Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe »31. De-
zember 2021« durch die Angabe »17. Januar 2022« 
ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 20. Dezember 2021 in Kraft. 
Abweichend von Satz 1 tritt Artikel 1 Nummer 10 am  
1. Januar 2022 in Kraft.

stuttgart, den 17. Dezember 2021

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg:

Kretschmann

 Strobl Dr. Bayaz

 Schopper Bauer

 Walker Dr. Hoffmeister-Kraut

 Lucha Gentges

 Hermann Hauk

 Razavi Hoogvliet

  Bosch

b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

 »Abweichend von Satz 1 ist nicht-immunisierten 
Besucherinnen und Besuchern der Zutritt für die 
Inanspruchnahme von Physio- und Ergotherapie, 
Geburtshilfe, Logopädie und Podologie sowie 
medizinischer Fußpflege und ähnlichen gesund-
heitsbezogenen Dienstleistungen nach Vorlage 
eines Antigen- oder PCR-Testnachweises gestat-
tet.«.

 8. In § 17 a wird die Überschrift wie folgt gefasst:

 »Lokale Ausgangsbeschränkungen«.

 9. § 17b wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 »Lokale Einzelregelungen«.

b) In Absatz 1 werden die Wörter »im Benehmen 
mit der zuständigen Ortspolizeibehörde« gestri-
chen.

c) Es wird folgender Absatz 3 angefügt:

 »(3) Zwischen dem 31. Dezember 2021, 15 Uhr, 
und dem 1. Januar 2022, 9 Uhr, ist das Verweilen 
von Gruppen von mehr als zehn Personen auf  
von der zuständigen Behörde festzulegenden Ver-
kehrs- und Begegnungsflächen in Städten und 
Ge meinden oder sonstigen öffentlichen Orten, an 
denen sich Menschen entweder auf engem Raum 
oder nicht nur vorübergehend aufhalten, untersagt. 
Die §§ 12 und 13 bleiben unberührt.«.

10. Nach § 17 b wird folgender § 17 c eingefügt:

 »§ 17 c

 Zutritt zu kommunalen Verwaltungen

 Für nicht-immunisierte Besucherinnen und Besucher 
ist der Zutritt zu den Verwaltungsgebäuden kommu-
naler Verwaltungen in den Alarmstufen nur nach 
Vorlage eines Antigen- oder PCR-Testnachweises 
gestattet. Die Behördenleitung kann für bestimmte 
Verwaltungsbereiche oder bestimmte Verwaltungs-
dienstleistungen sowie für die Abholung und Rück-
gabe von Unterlagen Ausnahmen von der Zutritts- 
regelung des Satzes 1 zulassen.«

11. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Die Wörter »Testungen in entsprechender An-
wen dung des § 28b Absatz 1 und Absatz 3 Sätze 1 
und 6 IfSG durchzuführen oder durchführen zu 
lassen« werden durch die Wörter »arbeitstäglich 
Testungen durchzuführen und zu dokumentieren« 
ersetzt.

b) Es wird folgender Satz angefügt:

 »Die Nachweise der Testungen sind für die Dauer 
von 4 Wochen aufzubewahren und der zuständigen 
Behörde auf Verlangen vorzulegen.«.

12. § 24 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3 wird nach den Wörtern »§ 17 
Absatz 2 Sätze 1« die Angabe », 2« eingefügt.


